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Auszug aus dem
Individuellen Konto (1K)

Stand am 1. Januar 2015

i

Auszug aus dem individuellen Konto

Extrait du compte individuel
Estratto del conto individuale

756.1234.5678.90

Ausgleichskasse 9
Caisse de compen:s
Cassa di compens:

Muster Hans
Kassen-Nr. 112.04.1963 Heimatstaat/Etat d’origine/Stato d'origine: 100 Arbeitgeber oder Einkomr
No caisse |1 (11bzw.13 Stellen) (2 [3  [4 5 |6 7 Employeurs ou genre de r
Datori di lavoro o genere c
No cassa
8 99.999.980.066 1 |xx |01-12]09 30'000 |5
8 4 XX=XX | XX 61750 Nicht erwerbstatiger Eh
8 0 25'750 Freiwillige Versicherung
<] 11111111111 0 57'000 Betreuungsgutschrift
Q9 1 72'000 Name und allenfalls Ort
9 99999D00txx 1 88'000 Arbeitslosenentschéadig
88888888888 1 0 IV-Taggeld
TITTTTTTxxx 1 EQ-Entschadigung
66666666666 1 Taggeld der Militérversi
55555555555 1 EO-Corona
2 5 Arbeitnehmer/in ohne b
3 5 Selbsténdigerwerbend
4 1 Nichterwerbstatig
5 Beitragsmarken
8 Einkommensteil von fri
18 Einkommensteil an frih
9 5 Selbstandigerwerbend |
Total Einkommen 320'760

1 Abrechnungsnummer

Numéro d’affilié

Numero di affiliata

2 Einkommenscode

Code revenu
Codice reddito

3 Bruchteil der Betreuungsgutschrift
Part aux bonifications d'assistance
Parte degli accrediti d'assistenza

4 Beitragsmonate (Beginn/Ende)

Mois de cotisation (début/fin)
Mesi di contribuzione (inizioffine)

5 Beitragsjahr
Année de cotisation
Annao di contribuzione

6 Einkommen
Revenu
Reddito

T Verzicht auf Freibetrag (5) / F
Renonciation a la franchise(5)/
Rinuncia alla franchigia (5) / Ri

Beachten Sie die Ruckseite od
Voir au verse ou le mémento a
Vedasi il retro o il promemoria.




Auf einen Blick
Das Individuelle Konto (IK) ist die Grundlage fur die Rentenberechnung.

Auf dem IK werden alle Einkommen, Beitragszeiten sowie Betreuungs-
gutschriften aufgezeichnet, die als Grundlage fur die Berechnung einer
Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente dienen. Fehlende Beitragsjahre
(Beitragslticken) fuhren in der Regel zu einer Kirzung der Versicherungs-
leistungen.

Die Ausgleichskasse registriert die Einkommen, von denen die Sozialver-
sicherungsbeitrage abgezogen werden. Sie fuhrt fur die Versicherten ein
Individuelles Konto, in dem das deklarierte Erwerbseinkommen erfasst
wird. Bei Arbeitnehmenden entnimmt sie das Jahreseinkommen der Lohn-
deklaration des Arbeitgebers. Bei Nichterwerbstatigen und Selbststan-
digerwerbenden tragen die Ausgleichskassen ein den Beitrdgen entspre-
chendes Einkommen auf dem IK ein. Dies geschieht jedoch erst, wenn die
definitiven Beitrage feststehen.

Werden lhre Beitrage bei verschiedenen Ausgleichskassen abgerechnet,
fuhrt jede dieser Kassen ein IK.

Das InfoRegister (https://inforegister.zas.admin.ch) gibt Ihnen Auskunft
Uber die Ausgleichskassen, die ein Individuelles Konto auf lhren Namen
fahren.

Wenn Sie prifen méchten, ob Ihre Beitragsdauer vollsténdig ist oder ob Ihr
Arbeitgeber der Ausgleichskasse den Lohn, auf dem Sozialversicherungs-
beitrage entrichtet wurden, gemeldet hat, kénnen Sie bei einer Ausgleichs-
kasse oder unter www.ahv-iv.ch kostenlos einen Kontoauszug (IK-Auszug)
bestellen.

Sie konnen die Nummern der Ausgleichskassen, die fur Sie ein AHV-
Beitragskonto (IK) fihren, unter www.ahv-iv.ch abrufen oder bei den Aus-
gleichskassen anfragen.

Das Erklarvideo zeigt Ihnen, wie Sie schnell und einfach einen Auszug aus
lhrem Individuellen Konto bestellen kédnnen: www.ahv-iv.ch/r/ik


https://inforegister.zas.admin.ch
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Bestellung-Kontoauszug
https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte
http://www.ahv-iv.ch/r/ik

Antrag fiir den Kontoauszug

Wie kann ich den Kontoauszug verlangen?

Wenn Sie Uberprtfen mochten, dass keine Beitragslicken bestehen oder
ob Ihr Arbeitgeber der Ausgleichskasse den Lohn, auf dem Sie Sozialver-
sicherungsbeitrédge entrichtet haben, wirklich gemeldet hat, kénnen Sie
jederzeit schriftlich bei einer Ausgleichskasse oder unter www.ahv-iv.ch
einen Kontoauszug verlangen. Sie missen dazu lhre AHV-Nummer und
Ihre Postadresse angeben.

Bitte beachten Sie, dass Einkommen des laufenden Jahres erst auf dem
Kontoauszug des folgenden Jahres vermerkt sind.

Wer kann den Kontoauszug verlangen?

Der Kontoauszug wird nur lhnen, lhrem gesetzlichen Vertreter oder ei-
nem von lhnen bevollméachtigten Anwalt abgegeben. Verlangt eine andere
Drittperson einen Kontoauszug, wird dieser aus Datenschutzgriinden nur
Ihnen zugestellt.

Wo kann ich den Kontoauszug verlangen?

Sie kénnen den Kontoauszug

* bei jeder Ausgleichskasse verlangen, die auf lhren Namen ein Konto
fuhrt, oder

¢ irgendeine Ausgleichskasse damit beauftragen, fur Sie samtliche Kon-
toauszlge zu beschaffen.

Der Kontoauszug ist kostenlos.

Welche Informationen enthalt der Kontoauszug?

Der Kontoauszug enthalt das erste Mal samtliche Eintragungen und spater
mindestens die Eintragungen seit dem letzten Auszug. Die Namen allfal-
liger Arbeitgeber sind zumindest fur die vier vorangegangenen Jahre auf-
gefuhrt.

Weitere Informationen dazu enthalt das Merkblatt 7.04 — Erlduterungen
zum Auszug aus dem Individuellen Konto (IK).


https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Bestellung-Kontoauszug
https://www.ahv-iv.ch/p/1.04.d
https://www.ahv-iv.ch/p/1.04.d

Beanstandung der Eintragungen

Kann ich nach der Zustellung des Kontoauszugs eine
Berichtigung der Eintragungen im IK verlangen?

Ja. Sie kénnen innert 30 Tagen nach der Zustellung des Kontoauszugs bei
der Ausgleichskasse, die das beanstandete Konto fuhrt, eine Berichtigung
verlangen, wenn Sie die Richtigkeit der erfassten Eintrage nicht anerken-
nen. Den Entscheid Uber das Berichtigungsbegehren fallt die Ausgleichs-
kasse in Form einer Kassenverfligung.

Kann ich bei Eintritt des Versicherungsfalles eine
Berichtigung der Eintragungen im IK verlangen?

Wenn Sie keinen Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangen, oder
das Berichtigungsbegehren abgelehnt wurde, so kann bei Eintritt des
Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im IK nur verlangt
werden, soweit deren Unrichtigkeit offensichtlich ist oder daftr der volle
Beweis erbracht wird.

Auskiinfte und weitere _,
Informationen AHV'. 1V

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine Ubersicht. Fur die Beurteilung
von Einzelfallen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen
massgebend. Die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen geben
gerne Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ausgleichskassen finden Sie un-
ter www.ahv-iv.ch.

Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt flr Sozialversicherungen.

Nachdruck November 2024. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit
schriftlicher Einwilligung der Informationsstelle AHV/IV erlaubt.

Dieses Merkblatt kann bei den Ausgleichskassen und deren Zweig-
stellen sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 1.01/d.
Es ist ebenfalls unter www.ahv-iv.ch verflgbar.

1.01-15/01-D


https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte

